
Interesse en für das Seelenheil der11 ihren (rebieten
wohnenden Andersgläubigen.

Zusammentfassend- können WITL E DIie außer-
ordentliche Seelsorge nat nehen der ordentlichen ihre volle
Geltung un hochbedeutsame Auigaben. Wenn ; beıde
Gruppen, ordentlhliche un qußerordentliche Seelsorger, 111
(z‚eiste chrıistlicher jebe, miıt. Zielbewußtsein und Opfer-
Ireudıigkelı zusammenWwirken, WEeNN die Deelsorge STEets ıhre
eLNoden un ıttel en Bedürfifnissen der gegenwärtigen
Zeiten und Menschen AaNZUDASSCH versteht; dann wIrd das
Christentum aquch heute noch WI1I®e SCTHHE siegende
un HE versiegende Ta olfenbaren.

und olitik
/on AT Le0DpD Kopler, DAn Z-

Vom heidnischen Philosophen Diogenes AUS Athen ist.
C114 sonderbarer Zug überhiefert: Eıines schönen Tages
erschien der merkwürdige Phiılosoph quf dem Marktplatz
mı1t Ner Laterne der Hand nd gabqaut dıe verwunderte
Hrage SC1IHNET Mithürger, Was @T: denn mache, die Antwort
AICH _ suche Menschen. Überblickt das öffentliche
Lehben 1n Ländern un rten, die als katholisch galten
un selten; möchte 1HNan erwarten, katholische änner
undFrauen, katholische Jungmannschaft ı hellen Haufen,
IN sroßen Scharen reffen, aber die rauhe. Wırklıchkeit
entspricht leiderSal oft en Krwartungen N1IC den
srohen Massen katholischer Männer nd Frauen ıst
öffentlichen Leben V1e1124C nıcht 1e1 ZU merken, und A

Dar manchen Gegenden nd Orten kathohlischer Länder
möchte INnNnan auch Aa hellen Mittag mıt der Laterne.111
der Hand und der rage auf den Lippen erscheinen: Wo
sınd denn die kathohischen Männer-nd «Trauen 7

Esist eben Tatsache, T der WIT die Augen nıcht
verschließen dürfen,' EG ıst e1Hne J’atsache, daß nıcht alles,
Was sıch katholisch NeNNR. und wirklich katholisch ISE: 111
Offenthechen „‚eben uch q}|s katholisch auitrı Wenn

Maı jedes Jahres: dıie Arbeiter ihre Maıfeiern - an-
stalten,. marschiert durchaus naiıcht alles, Was den
Arbeiterkreisen noch katholisch ist und katholisch

111 en Reıihen der chrtistiichen Arbeiter sondern eiINn111
großer Prozentsatz geht miı1t den sozialdemokratisch OTSanNl-
sıierten Arhbeıtern Was IsST denn der Grund dıeser he-
Iremdenden Erscheinung ? Was 1ST. dıe Ursache, daß N1C
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q lle Katholiken auch öffenthlich sich als das geben, was
S16 nach ıhrer Überzeugung sind?

Bel den ist sicherhch e1lNe "gehörıge Portion
“eigheıt, die den Namen Menschenfurcht führt. die Schuld:;
bel den anderen ist der sozi1aldemokratische Jerror, der
S1C rote Organisationen einzwängt, WEenNn SI nıcht ihr
tägliches rot verheren. wollen; wıeder andere sind mıt
den pohtischen Parteıen nd Verhältnissen unzufriıeden,
daß S16 das politische Treıben satt haben un 11}
ihrer Miıßstimmung nd Verärgerung Verbitterung jede
politische Betätigung VeErWEeEISeETN. 1eder andere, 1at
S1e ertretier des „Katakombenchristentums“ genannt, sınd
der Meinung, dıie Katholiken soilten sıch überhaupt VOom
SaANZEN pohtischen en zurückziehen ; S61 ollten
getreu en eDoten (iottes ihre Pfhichten erfüllen, ur
dem Heile iıhrer eele eben, u  z die Angelegenheiten des
öffentlichen Lebens aber sıch nıcht kümmern, da diese

ntergeordneter“ “ Züruck OIn JaNZeN pohiti-
hen eben, hinem 1118 traute Heım nd die Kırche“,

Zn ist ıhre LOSUNGg. 1€ andere, und SINd: ohl dıe
meiısten, bekennen sıch Sanzoffen der nsicht, daß
sSich 5lfentlhchen en politische,wirtschaft-
liıche, tinanzıelle ndsozıale Fragen handle, die mıt der
Religion. nıchts Lun hätten ACH halte HelnNnen Sonntag
un Festtag“ Sagen SIES„ıch sch beichten und halte test
aln Glauben nd anerkenne und beobachte, gut 198888
gelingt,; (Gottes Gebote: abher ]111 politischen en SC  1e
ich mich Parteı Aall, dıe Standesinteressen AI
besten vertritt; hıer kann ich fun, WaS n.d WIEeC ıch will;
1er n1at 198888 dıe ırche nichts dreinzureden un Jlegt HLLL
cdıe Relıgionzeine Verpflichtungen auf: denn Religion und
Pohtık haben nıchts mıteinander ZU TUn

Überblieckt diese verschiedenen Kınstellungen,
ıst allen miıt wohl eE1INer Ausnahme GEr (Gedanke
SemMe1ınsam, daß an dem öffentlichen, speziell em
polıtischen „ehen gegenüber ıalten könne, mMan
wolle, daß hier die katholische KReligion keine: Pflichten
auferlege,daß Man sıch amnı öffenthechen Leben. beteuigen
5ader uchnıcht heteiligen könne, Sanz W1€e belıebe,;daß

siıch dieser oder .};}Partel,- dieser oderjener OrSanı-satıon. anschließen dürfe, nachdem derpersönliche oder
Standesvorteil enAnschluß da. oder COr gebilete, nirgendslege die Kehgion. CI Veto e1Nn

Es ıstnıcht Z Jeugnen, daß solche und aNnnliıche Ideen
eite XreIse auch unter den Katholiken beherrschen Und

wenn ıch nicht alsch unterrichtet bın, WEenNn ıch nıcht
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habe, scheirNEeI solche:Auffassungen selbst i11 Kleruskreisen
‚sich:einnısten wollen; wen1igstensscheinen solcheIdeen,
bald mehr, baldWENISET deutlich, durchzuschimmern au  N

manchen:Außerungen, cAie höre oder 7
bekommt.. oOCH SEe1I dem W16e5derSchein kan
Erusensaber dievorhin berührten I1deensind ungSs-

heuteVOo unddasema „Religion. nd Politik“
aktuellenug, 100888 eiIine Behandlung 111 der Quart
Zrechtfertigen. _

Religion -und Politiık - _verschiedene Antworten
diese Frage.

Wollen WITLE W1SSCHL, ob derKatholik öffentliıchen
Wwill,nd speziell. politıischen Leben tun an

derobıhm auch hier seıne Religic Pflichten <aufer SE
ıußzunächst--dıe ra beantwortet werden,.obRel S10

mıt Politik etwas ;tun hat oder nıicht Sind1 ch
istReligion un Pohtik ganzgetrennte.Gehiete

klar;daß demKatholiken qals Katholike 1s6auf
enüberTUnSCHIGT.- Religion, keine Verpflichtungen

dempolitischenen erwachsen. Hat dagegen dieReligion
auch 111der Politik CN or mitzusprechen,gibt. Be-

hrungspunktezwıschen. hbeiden, 0igVONselbst, daß
tigkeitchhieraus: relig1öse Pflichten ENBESdie politische

desKatholiken Ergeben:Also Wasist Ha -Religion
ıf Politik eiwWas fun ode ührenbeide getren
aushalte, aßdte eINEmi der anderen NLE Berührung

kKO} mt
Jeder Serweiß,.daß autdiıese Fras se1it. Jahr-

nderten sehr verschiedene.ntwortengegebenwerden:
Der alte“Liberalismusundseın chfolger, der

heutige Soztalismusund:Kommunismus, L16 181 unrufen
miıt.vollen Backen alle Windrichtungen hinaus,: daß

eligion -und Pohtiknıchtsmiteinander. tunhaben
HerWie der Einzelne- miıt SCINEIN‚Herrgott_ halte

etwas laube der N1IC ob die Gehboete ott nd
htenKirchehalte oder nicht,obCI religiösen PA

erfülle odernıcht, das möge mıt sSeinem GewıIss
16das sel Privatsache; a  ldie Parole

Religionist: Privats: Heberdasöffentliche
onders politisch LebenSseli SOUVeräan;vollstän

unabhängig VO Reli1und-ırche,‚ diese hätten:
ngelegenheiten.der Politiknichts,TEIN Sarnichts. n_

zureden.und dreinzuregieren;Politikse1ıaCcdes



nd ST rge Darum solle S1IC u
Bisce auf as TeE1IN rel1g1öse.Gebiet rückziehen I
sich politische Dinge emmengen, un diıeGeist
ichen soöllen HULschön-ruhig der stillen:..Sakristel 1

dernoch stilleren. Kıirchebleiben:. höchstens dürft
S1E sich noch dıe Pfarrkanzlei wagen, 1E W jhlS1e 116

dortnicht mehr gesehen werden.: .Ahe ffentlichen
ichts.und vorah pelitischen enhätten.Sı

"suchen. Vielfach gibt anl den€e1s chennoch de
„guten: :Rat:die Hand <  on der Pohitik überhaupt
L3 daS16 SONSTE der Religionundde Kiıirche meh

schadetenalsnutztenalsTAeSTET: undSeelsorger müßte
S1eEdoch berenParteien stehen; S1Chätten SIC arunmnı
er polhitischen: Tätigkeit enthalten.

]DDas ist die CELLE Antwort, gegeben Liberahsm
und Sozlalismus, die darın gipfelt, daß Religionmit Politik
nichts-zu tun hat

Dasschnurgerade Gegenteil behaupteten. einzelne
Theologen des Mittelalters,; die der Kıirche eINeE „direkte
Gewalt uber- den Eundie zeitlichen‚Dinge
schrieben (vgl Hergenröther, Katholische Kirche
christlicher agr Freiburg Br 1873, SII p
Cappello_ IS Summa JUF1S publiei ecclesiasticl, Romae
1923, 263) Alleıin ihre Ansicht. ist heuteveraltet. nd
wird dieser Schroffheit un Ausdehnung.(0281 kel

Theologen mehrTt.sehalten, etwasjedoch VonNn dieser.MeNnu
scheintauch.heute och da un dort vertreten werden

WELnN katholische Redner un Schriftsteller den Satz auf
‚stellen, daß eın Gebiet.desöffentlichen.oder politiseLebens:gebe,as nicht untifer dem Einflhuß derRel
und der Kirche stehe, daß as öffenthche Le
der ReligionuUun: der Kircheunterworifen daß keme

_ sogenannten „freien Gebiete“‘ gebe.Die.heiden: ebenangeführten: Ansıchten sSind dia-
netral ‚ einander.. entgegengesetzt, bıldenZWEeI1IExtrem
und WI1C hei Extremen fast Zgehen pflest;,ist
keines -VO  S beiden wahr, die Wahrheıit3 eimehr
der. Mitte

Religion mıiıt Pohtik etwas Z tun nat oder:NIC
das ängt V ON(Gegenstandab, mıt demsich dıe Politik

beschäftigt. Behandelt S16 CIHNE Angelegenheit, die das
Gebiet derReligion gehört Oder damıt.ı Berührung‘steht‚
annn hatdie Religionmıt der Pohtik sicher etwas tun
befaßt sıch dagegendiePolitik mıt Dingen,die V O1n Stan
punktderReligion usoffene Fragen sind, dann.und

hatReligion. mıtPolitik -nıchts schaffen.



Um q1so das Verhältnis Keligion nd Polhitik
rıchtig erfassen und darzustellen, IMNUSSeN WIT unter-
suchen, mıt weichen Angelegenheiıten sıch cdie Politik be-
faßt oder befassen kann, ob miıt ec oder Unrecht,
wırd 1etz nıcht erortert nd oh unter diesen Gegen-
tänden der politischen Tätigkeit ırgendwelche sind, dıe
1n das Geblet der Keligion gehören oder hberühren.
Wenn und 1€S zutruft, dort hat die eligion mıt der
Politik etwas schaffen

11 Religion nd Politik richtige Lösung ihres Verhält-
NISSEPeS,

Vor allen weıtleren Ausführungen 1st. notwendig, eın 1U „l  ema
festzustellern, W as cder Sanzen Abhandlun unter eligion, WwWas unter
Oll1K verstanden wird

‚ellg10n wıird natürlich Sinne wahrer Religion SenomMMen nd da
das Christentum allein die wahre eligion bhıldet und unter en verschiede-
en christlichen Bekenntnissen HNUur das kathoalische Christentum Jjenhe Re-
ligion SE cdie Jesus Christus begründet uıund verkündet hat, wird, S öft

A  ıandlung die ede Von Religion ist, die katholische Religion
darunter verstanden.

as den USAarucC Politik angeht, ist. unterscheiden zwıschen
Polıtik qals Wissenschaf und Politik als < unst Ihe Pohtik als Wissenschafit
seht ULLS hier nicht A WIr nehmen Pohtik 1177 Sinne < unst und Ver-
tehen darunter die unst, 1n Gemeinwesen ZU eıten Je nachdem 1U
dieses (jemeinwesen 38801° Gemeinde,. 111 LAa der ın Staat ıst. unter-
sSscheıde INnan (Gemeinde-, „andes- der Staats- und Reichspolitik. Weil un
jedes (1emeinwesen das aligemeine Wohl derer /iele hat die 1111 De-
treifenden (1g meinwesen vereinıet sind S kann iInan Politik auch def1i-
Nleren als die x unst Aie richtigen Mittel OEn wählen iurch diıe das all-
gememne Wohl e1INeSs (Gemeinwesens jeweilig am hbesten erreicht wird 1r
en 1111 Iolgenden VOT allem die Staatspohtik 11 Auge, un Wäar die
NMNNETE Politik 1111 (regensatz ZU! äußeren,. welche das erhältnis ZU anderen
ehbenso selbständigen Staaten rdnet

ach cAesen Vorbemerkungen ist der Weg Ireı 1Ur
dıe Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis VO  —

Religion nd Polıtiık WırI:kamen bereıts Z dem Ergehbnis
daß sich die Antwort ıchten mMmuß ach en Gegenständen
welche 58l den Bereich der Polıtık fallen. 1Iso Wwomıt
beschäiftigt siıch die Pohtıik oder Iannn -  n sıch wenıgstens
tatsäc  IC befassen, SC ] PS DEr fas oder nefas ®

Miıt Rücksicht quf as Verhältnis ZUTF Religion teilt
dıie Angelegenheıten des privaten und öffentlichen

„‚ehbens TE Klassen C111 iın TeLin zeitliche, reInNn reliqiöse
und 1n gemitschte Angelegenheiten.

Jie erstie Kafegorie bılden qalso die zeitlichen,
weltlichen, BCHEH irdischen, wirtschaftlichen Oder
noltischen Dinge, S genannt, we1l S1e 1171 Bereich

1L welthcher Angelegenheıten liegen und welthchen
Vaecken dAi1enen.



Solcher [CIH weltlicher Sachen gıbt eINe sroße
Zahl sowohl! privaten WI1e öffentlichen en
Wenn gılt, Häuser bauen Oder ZU rFEDATIETEN, WENN
Wohnungen eingerichtet, angefertigt, K+tTıeider - her-
gestellt, Werkzeuge gekauft, (‚ärten angelegt, Felder und
Wiesen bestellt, Di}fig_egmi@t_elflbeschaiit, 'TIiere und tierische
Produkte verwertet. Maschinen konstruij:ert werden ollen
0K SS chaut nıiıcht zuerst der Heılıgen Schrift
oder en Werken der ater oder ı111 Denzingers Enchi1-
rıdıon. der kirchlichenEntscheidungen nach, un 4US
em einfachen Grunde nıcht, weıl die Glaubensquellen
ber solche prpfan\e{ Dinge nichts, 1Ea  a} rag
vielmehr SC11416 Erfahrung oder SECINEN Hausverstand oder
wendet sıch eiINnNe Handwerker. oder Geschäftsmann,
oder befragt, hoch geht, die Wiıssenschaft der
Technık un Bodenkultur.

Wiıie prıvaten Leben, S geht vielfach uch 1111
öffentlichen Leben Was Tüur eINe Staatsform gewählt, oh
Monarchie oder epublık - eingeführt werden soll, oh
Söldnerheer oder ılız,ob achtmonatlhliche oder drenNährıige
Dienstzeit der Soldaten es  en, oh Post, ‚elephon nd
Telegraph, Eisenbahn unBergwerke 111 Staatshetrieb
übernommen oder Privatgesellschaften.überlassen oh
Eiisenbahn nach Hıinterbrüuühl oder ach Oberndorf. €-
baut, ob Flugverkehr ach Peking oder nach Chicagoeröffnet werden soll, solche und tausend andere Fragen
werden niıcht mıt nd kırchhcher Überlieferung
beantwortet, weıl S16 NVO Standpunkt der Religion offene
Fragen sınd, sondern INUSsSEN HEG e Krwägung g-
öst werden, oh S16 Tür den ölaa nützlich oder schäd-
lıch, ob S1E durchführbar oder undurchführbar sind,- obh
die nötigen (Jelder datür aufgebracht werden können
oder nıcht il Man kann ruhig Sagen, daß dıe meisten
Ministerien ı11 ihren Verordnungen und Gesetzesvorlagen
selten das Gebiet der elıgıon berühren, daß 516 viel!mehr
für sgewöhnlich . 1UT Gegenstände behandeln, die VOo
religiösen Standpunkt AaUusıindıfferent sSind.

Soweit diese PEIN zeitlichen Dinge nıcht der
ıllkür desKınzelnen überlassen werden können, sondern
e1INne gesetzliche Ordnung verlangen, ist ihre RegelungSache des Staates und nıcht der ırche, weiıl S16 IF
Keligion nıchts ZU tun haben Das hat die irche
anerkannt. Es SC 11 Verwiesen auf 1Le0 X1H:: der 11
SCe1INeM Rundschreiben - „Diuturnum ıllud” O111 Tunı
1881 qausdrücklicherklartie .„Die Kirche aqanerkennt und
jehrt, daß die weltlichen inge der Staatsgewalt uUunter-



stehen nd diese quf diesem Ge ete SOUV Und
wiederum IA derselben Enzyklıka: „Was 1 dern
(Gebiete des bürgerlichen Lebens bewegt, as unterliegt
nach der Liehre derKirche der Gewaltund n chstenEnt-
scheidung. der -Fürsten.“

2DenGegensatz den T-CL1weltlichenDın I1 bı en
dıe religtösenAngelegenheiten, die dermoderne Staat
dıe 55Angelegenheıten“ nNner. jeden Konfession
nennt, qlle„geistlichen “ Dinge, die enMenschen NO1=
wendigOoder nützhich sind, ihr CW1I9ES Zrel AAerreichen.
Was dıe göttliıche Offenbarung oder N1ıC lehrt, WaSs
das göttliche Sittengesetz gebietetoder verbietet, WäSs ZALT-

gültigen und erlaubten Spendung:der Sakramente gehört,
WI1e derGottesdienst Üfejern.ıst, un gepredigt
werden Ssoah: wannund WIEC die Kinder- 1der Religion
unterrichtet, WAann S61 denheiligen. Sakramenten
gelassen werden IMNUSSeCN, Was ZUT._Aufnahme oderZum
Ausschluß aus der Kırche notwendig ıst, alle Bestimmun-

ber esSt= un Fasttage, uber dieAbhblässe, eıhen
und Ordensgelübde, diese und zahlreiche andereSachen
sind. lauter. Dinge, welche 1115 Gehiet derReligion-und
der Religion alleın sgehören, sınd, WENN ich Sagen darf,
dıe intimsten Haus- nd Familienangelegenheiten der Re-
lıgi0n. T7 war nandelt siıch - heldiesen TeiN religiösen
Angelegenheiten Dinge,. die nıiıcht allein das private,
sondern vielfach auch das öffenthliche Leben berühren,
ber ıhre Ordnung ist nıcht Sache des Staates; sondern.

Aeligion, bezw. der religiösen Gesellschaft, der Kirche,
WIT N1C die wohlfürPF ıuberwundenen

ZeıtendesjosefinischenPohizeistaates zurückfallen wollen,
N welchen siıch der. aa -ehbenso anmaßend. W1€6

lächerlich - zeererte.als ob apst, Bischof.,. Pfarrer
ndBruder. Sakrıstan ÜENnerPerson WAare

Neben den FEL welthlichen . ımd POCHT relig1ö6sen
Sachen gibt noch drıtte Klasse Dingen, das
sınd die gemischten oder,WIieE S1Ie auch -‚ genannt.werden,
wenn siıch Gegenstände des ÖffentlichenLebens
handelt.die kirchenpolitischen Angelegenheiten. Bel diesen
Dingen handelt siıch 111 Gegenstände, dieelt-
lıchun.geistlichzugleic sınd und darum 1 enBereich
sowochl des Staates W1E der Religion Tallen; darumwerden
S16 atyıch gemischte: Angelegenheiten (res MIxXtae)}) e_

Nnehmen enAusdruck ‚„‚gemischteAngelegenheiten““ 1m eigent-
lıchen und strengen Sinne des Wortes füralle jene inge,dieattenta 111

natura den Wirkungskreis: VO  S Kirche and X fallen, nichtbererst
infolge Konzession oder Konvention oderUT Grund eines Gewohn



ıannt 1e  S nd wied Wel ] Art 1} weder
1mP} odersie. ansichnannt. Sie sind wied  .  Zzwel  €ei  Art  ntweder  1  ımmer  oder  sie. an -  sich - und  S  . nu1 zufall  ; S  Sachen.  -  <  z  ig gemischt  a) Sie sind an s  llcl;l; and 1mmez . gem ischte A fiäélégéfi-  heiten (res per se mixtae), wenn sie ihrer Natur nach so  beschaffen sind, daß sie immer und überall eine weltliche  n  und geistliche Seite aufweisen, mit dem irdischen und  ewigen Wohle der Menschen in Beziehung treten und  darum immer in den Interessenkreis sowohl der Religion';‘—  bezw. der Kirche als auch des Staates fallen. — Hieher  gehört z. B. die christliche Ehe; sie ist ein Sakramen  also eine religiöse Angelegenheit, weil die Verwaltung der  Sakramente nicht. dem Staate, sondern der Kirche an-  vertraut ist. Die Ehe ist aber auch die Grundlage der  Familie und damit auch des Staates, der sich aus Familieı  zusammensetzt und darum an der rechten Ordnung der  Ehe- und Familienverhältnisse ein vitales Interesse hat  Hieher gehört weiters die Schule und die Erziehung de  Kinder. Die Schule ist nicht bloß Lern-, sondern vor allem  Erziehungsanstalt; die Erziehung muß aber offenbar eine  veligiös-sittliche sein und untersteht in dieser Hinsicht  der religiösen Gesellschaft, d. h. der Kirche. Aber auch  der Staat hat ein hohes Interesse an der Schule und der  Erziehung der Kinder, weil er sein Ziel, die irdische Glück  h“eitsré.é:hte's. Mari‘ché A_‘1"1’td‚ré‚n nénnefi namhch „gemlschte“ Afiéele;äenh‘eifgén  auch jene Dinge, die an sich entweder rein kirchlich oder rein staatlic  sind, auf deren Ordnung jedoch dem Staate.von der Kirche oder der Kirche  vom Staate ein Einfluß eingeräumt wurd  de. Die Errichtung und Abgrenzung  von Diözesen und Pfarreien, die Aust  .  ellung der kirchlichen Amtsorgane, die  Verwaltun  g des Kirchenvermögens u. &. sind an Sich rein kirchliche Aı  gelegenheiten. Vielfach geschah und ‚geschieht es aber, daß die Kirche in  allen diesen Dingen dem Staate Rechte einräumt, so daß diese Angelegen  heiten von der Kirche nur mehr im Einverständnisse mit dem Staate  geordnet werden können; so werden sie auch zu „res mixtae‘‘, aber nich!  ihrer Natur nach, sondern infolge freiwilligen Zugeständnisses durch die  Kirche, Umgekehrt übte die Kirche in alter Zeit eine weitgehende Gerichts-  barkeit in rein weltlichen Dingen selbst über Laien aus, nicht als ob die  scheidungen  Kirche an sich die Befugnis hätte, über alle diese Dinge richterliche Ent-  S  r  zu treffen, *s9fi1d;l‘n_' weil ihr éäf}Se _Gé;t%qhtf?atkeit‚ Yom_ \Staa?  7  übertragen wurde.  _ Noch uneigentliche  r wi£d 'deér Sbräéh3ébräüéh‚ wenn _£Qewi\sjé_eli ‚réin  kirchliche oder rein staatliche Angelegenheiten deshalb „gemischt‘“ genannt  werden, weil die Art und Weise, wie sie von der einen Gesellschaft geordnet  werden, der anderen Nutzen od  ler Schaden bringen kann. So kann .die  Besetzung der s  taatlichen Ämter der Kirche Nutzen oder Schaden bringen  je nach den Personen, die mit diesen einflußreichen Posten betraut werden  wie auch umgekehrt die Besetzung der kirchlichen Stellen für den Staa  von Vorteil.oder Nachteil sein kann, je nach den Personen, die zu diesen  Stellen berufen.  W  <  erden. Von solchen gemischten Angéleggnhäi_téh 1m W_ei_t(f‚’n_  9der Wéifesten_ Sinng;‚fld;g„W&»rtgs yeden wi;‘ nif:h_t.‘  e  >und ANUuI zufäll G

Sachen. LQ gemischt
Sie sind an ich undnannt. Sie sind wied  .  Zzwel  €ei  Art  ntweder  1  ımmer  oder  sie. an -  sich - und  S  . nu1 zufall  ; S  Sachen.  -  <  z  ig gemischt  a) Sie sind an s  llcl;l; and 1mmez . gem ischte A fiäélégéfi-  heiten (res per se mixtae), wenn sie ihrer Natur nach so  beschaffen sind, daß sie immer und überall eine weltliche  n  und geistliche Seite aufweisen, mit dem irdischen und  ewigen Wohle der Menschen in Beziehung treten und  darum immer in den Interessenkreis sowohl der Religion';‘—  bezw. der Kirche als auch des Staates fallen. — Hieher  gehört z. B. die christliche Ehe; sie ist ein Sakramen  also eine religiöse Angelegenheit, weil die Verwaltung der  Sakramente nicht. dem Staate, sondern der Kirche an-  vertraut ist. Die Ehe ist aber auch die Grundlage der  Familie und damit auch des Staates, der sich aus Familieı  zusammensetzt und darum an der rechten Ordnung der  Ehe- und Familienverhältnisse ein vitales Interesse hat  Hieher gehört weiters die Schule und die Erziehung de  Kinder. Die Schule ist nicht bloß Lern-, sondern vor allem  Erziehungsanstalt; die Erziehung muß aber offenbar eine  veligiös-sittliche sein und untersteht in dieser Hinsicht  der religiösen Gesellschaft, d. h. der Kirche. Aber auch  der Staat hat ein hohes Interesse an der Schule und der  Erziehung der Kinder, weil er sein Ziel, die irdische Glück  h“eitsré.é:hte's. Mari‘ché A_‘1"1’td‚ré‚n nénnefi namhch „gemlschte“ Afiéele;äenh‘eifgén  auch jene Dinge, die an sich entweder rein kirchlich oder rein staatlic  sind, auf deren Ordnung jedoch dem Staate.von der Kirche oder der Kirche  vom Staate ein Einfluß eingeräumt wurd  de. Die Errichtung und Abgrenzung  von Diözesen und Pfarreien, die Aust  .  ellung der kirchlichen Amtsorgane, die  Verwaltun  g des Kirchenvermögens u. &. sind an Sich rein kirchliche Aı  gelegenheiten. Vielfach geschah und ‚geschieht es aber, daß die Kirche in  allen diesen Dingen dem Staate Rechte einräumt, so daß diese Angelegen  heiten von der Kirche nur mehr im Einverständnisse mit dem Staate  geordnet werden können; so werden sie auch zu „res mixtae‘‘, aber nich!  ihrer Natur nach, sondern infolge freiwilligen Zugeständnisses durch die  Kirche, Umgekehrt übte die Kirche in alter Zeit eine weitgehende Gerichts-  barkeit in rein weltlichen Dingen selbst über Laien aus, nicht als ob die  scheidungen  Kirche an sich die Befugnis hätte, über alle diese Dinge richterliche Ent-  S  r  zu treffen, *s9fi1d;l‘n_' weil ihr éäf}Se _Gé;t%qhtf?atkeit‚ Yom_ \Staa?  7  übertragen wurde.  _ Noch uneigentliche  r wi£d 'deér Sbräéh3ébräüéh‚ wenn _£Qewi\sjé_eli ‚réin  kirchliche oder rein staatliche Angelegenheiten deshalb „gemischt‘“ genannt  werden, weil die Art und Weise, wie sie von der einen Gesellschaft geordnet  werden, der anderen Nutzen od  ler Schaden bringen kann. So kann .die  Besetzung der s  taatlichen Ämter der Kirche Nutzen oder Schaden bringen  je nach den Personen, die mit diesen einflußreichen Posten betraut werden  wie auch umgekehrt die Besetzung der kirchlichen Stellen für den Staa  von Vorteil.oder Nachteil sein kann, je nach den Personen, die zu diesen  Stellen berufen.  W  <  erden. Von solchen gemischten Angéleggnhäi_téh 1m W_ei_t(f‚’n_  9der Wéifesten_ Sinng;‚fld;g„W&»rtgs yeden wi;‘ nif:h_t.‘  e  >IMnmMeI gemischtenannt. Sie sind wied  .  Zzwel  €ei  Art  ntweder  1  ımmer  oder  sie. an -  sich - und  S  . nu1 zufall  ; S  Sachen.  -  <  z  ig gemischt  a) Sie sind an s  ichf and 1mmez . gem ischte A n;u_élége”n_  heiten (res per se mixtae), wenn sie ihrer Natur nach so  beschaffen sind, daß sie immer und überall eine weltliche  n  und geistliche Seite aufweisen, mit dem irdischen und  ewigen Wohle der Menschen in Beziehung treten und  darum immer in den Interessenkreis sowohl der Religion';‘—  bezw. der Kirche als auch des Staates fallen. — Hieher  gehört z. B. die christliche Ehe; sie ist ein Sakramen  also eine religiöse Angelegenheit, weil die Verwaltung der  Sakramente nicht. dem Staate, sondern der Kirche an-  vertraut ist. Die Ehe ist aber auch die Grundlage der  Familie und damit auch des Staates, der sich aus Familieı  zusammensetzt und darum an der rechten Ordnung der  Ehe- und Familienverhältnisse ein vitales Interesse hat  Hieher gehört weiters die Schule und die Erziehung de  Kinder. Die Schule ist nicht bloß Lern-, sondern vor allem  Erziehungsanstalt; die Erziehung muß aber offenbar eine  veligiös-sittliche sein und untersteht in dieser Hinsicht  der religiösen Gesellschaft, d. h. der Kirche. Aber auch  der Staat hat ein hohes Interesse an der Schule und der  Erziehung der Kinder, weil er sein Ziel, die irdische Glück  h“eitsré.é:hte's. Mari‘ché A_idtd‚rén nénnefi namhch „gemlschte“ Afiéele;äenh‘eifgén  auch jene Dinge, die an sich entweder rein kirchlich oder rein staatlic  sind, auf deren Ordnung jedoch dem Staate.von der Kirche oder der Kirche  vom Staate ein Einfluß eingeräumt wurd  de. Die Errichtung und Abgrenzung  von Diözesen und Pfarreien, die Aust  .  ellung der kirchlichen Amtsorgane, die  Verwaltun  g des Kirchenvermögens u. &. sind an Sich rein kirchliche Aı  gelegenheiten. Vielfach geschah und ‚geschieht es aber, daß die Kirche in  allen diesen Dingen dem Staate Rechte einräumt, so daß diese Angelegen  heiten von der Kirche nur mehr im Einverständnisse mit dem Staate  geordnet werden können; so werden sie auch zu „res mixtae‘‘, aber nich!  ihrer Natur nach, sondern infolge freiwilligen Zugeständnisses durch die  Kirche, Umgekehrt übte die Kirche in alter Zeit eine weitgehende Gerichts-  barkeit in rein weltlichen Dingen selbst über Laien aus, nicht als ob die  scheidungen  Kirche an sich die Befugnis hätte, über alle diese Dinge richterliche Ent-  S  r  zu treffen, *s9fi1d;l‘n_' weil ihr däf}Se _Gé;t%qhtf?atkeit‚ Yom_ \Staa?  7  übertragen wurde.  _ Noch uneigentliche  r wi£d 'deér Sbräéh3ébräüéh‚ wenn _£Qewi\sjé_eli ‚réin  kirchliche oder rein staatliche Angelegenheiten deshalb „gemischt‘“ genannt  werden, weil die Art und Weise, wie sie von der einen Gesellschaft geordnet  werden, der anderen Nutzen od  ler Schaden bringen kann. So kann .die  Besetzung der s  taatlichen Ämter der Kirche Nutzen oder Schaden bringen  je nach den Personen, die mit diesen einflußreichen Posten betraut werden  wie auch umgekehrt die Besetzung der kirchlichen Stellen für den Staa  von Vorteil.oder Nachteil sein kann, je nach den Personen, die zu diesen  Stellen berufen.  W  <  erden. Von solchen gemischten Angéleggnhui_tén 1m W_ei_t(f‚’n_  9der Wéifesten_ Sinng;‚fld;g„Wnrtgs yeden wi;‘ ni“<l:h_td  e  >A ngelege11—heiten (res per se mixtae), wenn ssie ihrer Natur nach so

beschaffen sınd, daßsıe ımmerund uberall eine weltliche
und “ geistliche . deite ‚ aufiwelsen,; mıt ‚ dem irdischen undewigen Wohle _ der Menschen in Beziehung treten .und
darum immer ın den Interessenkreis sowohl der Religion,bezw der Kırche als auch des Staates fallen. — Hiehergehört z. B. dıe christliche: Ehe; sie ist ein Sakramen
also eine relig1iöse Angelegenheit, weil.die Verwaltung der
Sakramente N1IC dem Staate, sondern ernannt. Sie sind wied  .  Zzwel  €ei  Art  ntweder  1  ımmer  oder  sie. an -  sich - und  S  . nu1 zufall  ; S  Sachen.  -  <  z  ig gemischt  a) Sie sind an s  ichf and 1mmez . gem ischte A n;u_élége”n_  heiten (res per se mixtae), wenn sie ihrer Natur nach so  beschaffen sind, daß sie immer und überall eine weltliche  n  und geistliche Seite aufweisen, mit dem irdischen und  ewigen Wohle der Menschen in Beziehung treten und  darum immer in den Interessenkreis sowohl der Religion';‘—  bezw. der Kirche als auch des Staates fallen. — Hieher  gehört z. B. die christliche Ehe; sie ist ein Sakramen  also eine religiöse Angelegenheit, weil die Verwaltung der  Sakramente nicht. dem Staate, sondern der Kirche an-  vertraut ist. Die Ehe ist aber auch die Grundlage der  Familie und damit auch des Staates, der sich aus Familieı  zusammensetzt und darum an der rechten Ordnung der  Ehe- und Familienverhältnisse ein vitales Interesse hat  Hieher gehört weiters die Schule und die Erziehung de  Kinder. Die Schule ist nicht bloß Lern-, sondern vor allem  Erziehungsanstalt; die Erziehung muß aber offenbar eine  veligiös-sittliche sein und untersteht in dieser Hinsicht  der religiösen Gesellschaft, d. h. der Kirche. Aber auch  der Staat hat ein hohes Interesse an der Schule und der  Erziehung der Kinder, weil er sein Ziel, die irdische Glück  h“eitsré.é:hte's. Mari‘ché A_idtd‚rén nénnefi namhch „gemlschte“ Afiéele;äenh‘eifgén  auch jene Dinge, die an sich entweder rein kirchlich oder rein staatlic  sind, auf deren Ordnung jedoch dem Staate.von der Kirche oder der Kirche  vom Staate ein Einfluß eingeräumt wurd  de. Die Errichtung und Abgrenzung  von Diözesen und Pfarreien, die Aust  .  ellung der kirchlichen Amtsorgane, die  Verwaltun  g des Kirchenvermögens u. &. sind an Sich rein kirchliche Aı  gelegenheiten. Vielfach geschah und ‚geschieht es aber, daß die Kirche in  allen diesen Dingen dem Staate Rechte einräumt, so daß diese Angelegen  heiten von der Kirche nur mehr im Einverständnisse mit dem Staate  geordnet werden können; so werden sie auch zu „res mixtae‘‘, aber nich!  ihrer Natur nach, sondern infolge freiwilligen Zugeständnisses durch die  Kirche, Umgekehrt übte die Kirche in alter Zeit eine weitgehende Gerichts-  barkeit in rein weltlichen Dingen selbst über Laien aus, nicht als ob die  scheidungen  Kirche an sich die Befugnis hätte, über alle diese Dinge richterliche Ent-  S  r  zu treffen, *s9fi1d;l‘n_' weil ihr däf}Se _Gé;t%qhtf?atkeit‚ Yom_ \Staa?  7  übertragen wurde.  _ Noch uneigentliche  r wi£d 'deér Sbräéh3ébräüéh‚ wenn _£Qewi\sjé_eli ‚réin  kirchliche oder rein staatliche Angelegenheiten deshalb „gemischt‘“ genannt  werden, weil die Art und Weise, wie sie von der einen Gesellschaft geordnet  werden, der anderen Nutzen od  ler Schaden bringen kann. So kann .die  Besetzung der s  taatlichen Ämter der Kirche Nutzen oder Schaden bringen  je nach den Personen, die mit diesen einflußreichen Posten betraut werden  wie auch umgekehrt die Besetzung der kirchlichen Stellen für den Staa  von Vorteil.oder Nachteil sein kann, je nach den Personen, die zu diesen  Stellen berufen.  W  <  erden. Von solchen gemischten Angéleggnhui_tén 1m W_ei_t(f‚’n_  9der Wéifesten_ Sinng;‚fld;g„Wnrtgs yeden wi;‘ ni“<l:h_td  e  >Kirche an-vertraut ist. Die Ehe ist aber auch die Grundlage derFamilie und damit auch des Staates, der sich aus Familie:
zusammensetzt und darum an der rechten Ordnung derEhe- und Familienverhältnisse ein vitales Interesse hatHieher gehört weiters die Schule und die Erziehung deKinder. Die Schule ist nicht bloß Lern-, sSondern vor allem
Erziehungsanstalt; che Erziehung muß aber offenbar eine’‚elig1ös-sittliche SEIN- undnannt. Sie sind wied  .  Zzwel  €ei  Art  ntweder  1  ımmer  oder  sie. an -  sich - und  S  . nu1 zufall  ; S  Sachen.  -  <  z  ig gemischt  a) Sie sind an s  ichf and 1mmez . gem ischte A figß_ezege*n_  heiten (res per se mixtae), wenn sie ihrer Natur nach so  beschaffen sind, daß sie immer und überall eine weltliche  n  und geistliche Seite aufweisen, mit dem irdischen und  ewigen Wohle der Menschen in Beziehung treten und  darum immer in den Interessenkreis sowohl der Religion';‘—  bezw. der Kirche als auch des Staates fallen. — Hieher  gehört z. B. die christliche Ehe; sie ist ein Sakramen  also eine religiöse Angelegenheit, weil die Verwaltung der  Sakramente nicht. dem Staate, sondern der Kirche an-  vertraut ist. Die Ehe ist aber auch die Grundlage der  Familie und damit auch des Staates, der sich aus Familieı  zusammensetzt und darum an der rechten Ordnung der  Ehe- und Familienverhältnisse ein vitales Interesse hat  Hieher gehört weiters die Schule und die Erziehung de  Kinder. Die Schule ist nicht bloß Lern-, sondern vor allem  Erziehungsanstalt; die Erziehung muß aber offenbar eine  veligiös-sittliche sein und untersteht in dieser Hinsicht  der religiösen Gesellschaft, d. h. der Kirche. Aber auch  der Staat hat ein hohes Interesse an der Schule und der  Erziehung der Kinder, weil er sein Ziel, die irdische Glück  h“eitsré.é:hte's. Mari‘ché A_‘1"1’td‚ren nennen namhch „gemlschte“ Afiéele;äenh‘eifg(%n  auch jene Dinge, die an sich entweder rein kirchlich oder rein staatlic  sind, auf deren Ordnung jedoch dem Staate.von der Kirche oder der Kirche  vom Staate ein Einfluß eingeräumt wurd  de. Die Errichtung und Abgrenzung  von Diözesen und Pfarreien, die Aust  .  ellung der kirchlichen Amtsorgane, die  Verwaltun  g des Kirchenvermögens u. &. sind an Sich rein kirchliche Aı  gelegenheiten. Vielfach geschah und ‚geschieht es aber, daß die Kirche in  allen diesen Dingen dem Staate Rechte einräumt, so daß diese Angelegen  heiten von der Kirche nur mehr im Einverständnisse mit dem Staate  geordnet werden können; so werden sie auch zu „res mixtae‘‘, aber nich!  ihrer Natur nach, sondern infolge freiwilligen Zugeständnisses durch die  Kirche, Umgekehrt übte die Kirche in alter Zeit eine weitgehende Gerichts-  barkeit in rein weltlichen Dingen selbst über Laien aus, nicht als ob die  scheidungen  Kirche an sich die Befugnis hätte, über alle diese Dinge richterliche Ent-  S  r  zu treffen, *s9fi1del‘n_' weil ihr däese _Gé;t%ehte?arkeit‚ Yom_ \Staa?  7  übertragen wurde.  _ Noch uneigentliche  r wi£d 'deér Sbräehgebl'äueh‚ wenn _£Qewi\sfs_eli ‚réin  kirchliche oder rein staatliche Angelegenheiten deshalb „gemischt‘“ genannt  werden, weil die Art und Weise, wie sie von der einen Gesellschaft geordnet  werden, der anderen Nutzen od  ler Schaden bringen kann. So kann .die  Besetzung der s  taatlichen Ämter der Kirche Nutzen oder Schaden bringen  je nach den Personen, die mit diesen einflußreichen Posten betraut werden  wie auch umgekehrt die Besetzung der kirchlichen Stellen für den Staa  von Vorteil.oder Nachteil sein kann, je nach den Personen, die zu diesen  Stellen berufen.  W  <  erden. Von solchen gemischten Angélegenhei__tén 1m Wei_t(f‚’n_  9der wéifesten_ Sinne;‚flde;„Wnrtes yeden wi;‘ ni\eh_t.‘  e  >untersteht In dieser. Hinsichtder religiösen Gesellschaft£, d der irche. Aber auchder aa hat ein hohes Interesse an der Schule . und derErziehung der Kinder, weıl er $eih ZieL  die irdiséheia Glückhéitsreehtes‚ Mariche Äutoren nennen nämlich ‚‚gemischte‘“ Afiéelegenheit.efiauch. jene Dinge, die an sich entweder Teıin kirchlich oder rein staatlicsind, auf deren Ordnung jedoch dem Staate.von der Kirche oder der Kirchevom Staate ein Einfluß eingeräumt wurde  1€ Errichtung und Abgrenzungvon Diözesen und Pfarreien, die Anstellung der kirchlichen Amtsorgane, dieVerwaltun des Kirchenvermögens a, sind an Sich rein kirchliche Aıgelegenheiten. Vielfach geschah und geschieht.es aber, daß die‘ Kirche inallen diesen Dingen dem Staate Rechte einräumt, S daß diese Angelegenheiten Vvon der Kirche nur mehr ım Einverständnisse mit. dem Staateeordnet werden können: SOoO. werden sIıe auch zu „„T€S mixtae ‚ aber nichihrer atur nach, sondern nfolge freiwilligen Zugeständnisses uUrc. clie<irche Umgekehrt übte die.Kirche 1ın er Zeit eine weitgehende Gerichts-
barkeit in rein weltlichen Dingen selbst über Laien aus, N1IC. als ob die

Sscheidungen
irche an sich die Befugnis hätte, über alle.diese Dinge richterliche Ent-

ZU . D  treffen, sondern weil ihr dı Ger%ehtebarkeit vom Staatübertragen wurde,
Noch uneigentlicher wifd der Spraéhgebraüch‚ wenn SEWL DEnkirchliche der rein staatliche Angelegenheiten deshalb ‚„gemischt“‘ genanntwerden, weil die Art und Weise, wle sie von der einen Gesellschaft geordnewerden, der anderen Nutzen odLEr Schaden bringen kann. So kann .‚dieBesetzung der taatlichen Ämter der Kirche Nutzen oder _ Schaden bringenJe nach den Personen, die mit diesen einflußreichen Posten betraut werdenwlie auch umgekehrt die Besetzung der kirchlichen Stellen für den. Staavon Vorteil- oder Nachteil sein kann, je nach den Personen, die Zı diesenStellen berufen erden. Von solchen gemischten ch+;  Angelegenhexten im Weitennder weitesten Sinne- des ‚Wertes reden wi; NIC



selıgkeit nicht erreichen quft die Dauer nıcht einmal
bestehen kann, die iınder N1C die fürs en
notwendigen Kenntnisse erhalten nd Urc eiNle gute
Erziehung Z tüchtigen Staatsbürgern herangebildet WeEeLr-
den Hıeher gehört. die Friedhoffrage nd das Begräbnits-
IDESEN Von der richtigen Bestattung der Leichen hängtwesentlich die Volksgesundheit ab, uüber die der Staagt Z
wachen hat Her dıe bestattung deren ist quch eiNe
relig1öse Zeremoniı1e nd kirchliche Amtshandlung, mithin
ıist auch die iırche amn Hegräbniswesen ınteressiert. Jieher
sehören weıterhin das Ärmenwesen, d1ie Sorge für dtie
Kranken Iiese: Beıspiele MOSCH genugen, da an
Meser Stelle 1LUT der Nachweis erhbracht werden soll daß

solche An sıch und LINMEeETr gemischte Angelegenheıten
gıbt, nıcht aber, z  1€e viele ıhrer Sind.

DDie angeführten Beıispiele ZEISECEN auch, daß sıch
be1l diesen gemischten Angelegenheiten durchaus N1IC

sondern vielfachnebensächliche: Kleinigkeıiten,
ınge VOoONn OCASTer Wichtigkeit handelt Wer <o1! S1C
ordnen ? ])er 99 Hein? Dann sreıft in die Rechte
der Kirche e111,. Die Kırche allein ? Dann greift S16 die
Rechte des Staates hineln. Es bleiht 1U  — übrıg, daß diese
Angelegenhe:ten ( Kırche un aa 11 voller er-=
einstimmung geregelt werden; weıl S1e auch 17 den
Interessenkreis beıder fallen

b) en en iıhrer atırr ach INMET gemischten
Angelegenheıten gibi 6Sauch.noch solche, dıe CGıhrer Natur
nach) 1LUF zufällig gemischte ınge sınd I)as sınd
zeitliıchen weltlichen; irdıschen Angelegenheiten dıe
sıch miıt ‚elig10N mıichts tun haben. sondern DUr 112

olge besonderen (zujälligen) I’mstandes das Gebijet der
elıgıon, n der katholischen Glaubens- oder Sitten-
Tre oder des göttliıchen und kiıirchliıchen Rechtes berühr
Beıspiele werden das Gesagte gieich Iklar machen. Das
Turnen ist sich weder rel1g1ö6s noch irrelig1ös, sondern

sıchindıfferent: 6S gıbt ehben kein katholisches Barren-
oder protestantisches Pferdturnen Oder Ce1INEN jüdıschen
Bauchaufschwung; das {iurnen ist eLWAS durchaus e  —
heches mMI1 Oder ohne Geräte CLULn werden <gl
welche J1urnübungen un WIE S16 VOrgeNOMMmME werden
sollen, geht dıe el1g10n Sal 1ı1ıchts dıe Kıirche hat
sıch HIC berufen geTühlt, Lurnunterricht erteıjlen. Aber
WENN sıch trifit mußnıcht 5  9 kann ebensogut
unterbleiben ichSAaQC, sich zufälhge rıfft, daß
beım I1urnen dıe christhiche Schamhaftigkeit  DE Vverltetz WwIrd,
dann hört das AnUurnen Au etwas 1CHes Z



und: Wifd eihe (züfä1iig) ‘g'e1fii-‚schteil An'géiégehheit, weıl
mıt dem christlichen Sittengesetz In Berührung [(03088888
1)a cdıe Kirche dıe Hüterın des Sıttengesetzes ist, wird
S1Ee auch 1n Turnsachen zuständig und kann-eingreifen,
aher NUr, soweit. die sittliche rage in Betrach oOMMT,
nicht aber, das Turnen in sıch ordnen. Das Gleiche
gılt v© DOT nd selinen verschiedenen Arten. Der Sport
ist etwas durchaus Weltliches, oft etwas ELEF ZuUu
Welt  tlıches. Wiıe der Angel- oder überhaupt der Fischerei-
SDOTT, W1e cie Jagd, das Bergsteigen und Schwimmen.,
WIE der 1110= un Kudersport, WI1e Fußball und tausend
andere Arten von por betriehben werden .sollen, darüber
sagt die‘ Religion nichts und hat nichts Sä_g€ll. ber
WENN sıch trılft und wlieder hHhetone ich, mMuß
nıcht seın sich $TIEEE, daß manche 5Sportarten
oder: Sportühbungen Oder SeWlsse mstände, unter denen
der 5Spor betrieben _ wird, Sıttlichkeit, Gesundheit und
SeHeNn gefährden oder die Erfiüllung der Berufspflichten
unmöglich machen, ann hört der por auf, eLwas rein
Weltliches SEeIN und wird eine gemischte Angelegenheıit,
we1l Cr miıt dem Sittengesetze ın Berührung ommt; und
sSoweıt dies der‘ Fall _ist, ıst chie Kirche berechtigt eEINZU-
greifen, um die sıttliche: Seite des 5Sportes Zzu Oordnen;
weıter aber, qls das sittliche M_Oment reicht, annn die
Kıirche niıcht gehen

In ähnlicher Weise ist ıe elermode ZU beurteilen,
obgleic hıer noch eichter ein Zusammenstoß mit dem
Sittengesetze möglich ist. man Klerder 4US /Tierfellen
oder Rindenstoff oder aumwolle oder Seide ra ob
man JTunıka und JToga wie die alten Kömer, oOder ob INa
0Se, Rock und este, WIe es heute geschieht, anzıeht.
09 das Kleıd dıe Form einNes Reifrockes oder eines. Mehl-sackes annımmt, oh man Haare und. Bart Jang wachsen
äßt oder gla rasıert, ıst OM Standpunkt der Religıonvollständig gleichgültig. Die Kirche hat noch nıe eINe
Modezeitung herausgegeben. ber wenn es sich trıfitund ich wiederhole zum drıtten Male eS IMNU nıcht sSeiIN

sıch trıfft, daß dıe vom starken oder schwachen
Geschlecht gewählte Mode . der Sittlichkeit widerspricht,weiıl sıe den Körper entweder zu stark enthlößt der
Körperformen In allzu sinnlicher Weise hervortreten Läßt,
dann ist die Art der Kleidung nıchts rein Weltliches mehr,
sondern berührt auch das Gebiet der Religion, nd dıeKirche qals Wächterin es Sittengesetzes ist Herechtist,auch ın die Modenfrage einzugreifen und S1€e nach der sıtt-lichen Sejte hın Z ordnen, ohng ; deswoggen' vorschreiben*

.



können, welche Mode füh der
der un Schneiderin- ‚arbeıten.. usSssen

FKın anderes Beispiel! ehmen WITL N, werde
rgendwo:unter Katholiken a sich durchaus welt-
IC ache, dıie ragenach der Staatsform, ob
Monarchie oder Republik, 112 heftigerWelseET  ‚erörtert,
daß sich die Krregung |bis Siedehitze steigert, daß dı
Pflichten der 1Lauebhe un Gerechtigkeit - schwer ; verletzt
werden., daß SOSAT atLiiche Zusammenstöße der verschiede-

el Parteien erfolgen,.dann wIird wlieder.chie Aa sich LE1IT

politische-Frage Z C1INer gemischten,weıl S1IC das Gebiet
es christlichen Sittengesetzes berührt;: un unter dieser
Rücksicht ist dıe Kırche 'berechtigt, einzugreifen, _"und
Heßen sich dıe schweren Verstöße gegendıe christliche
Liehbe und Gerechtigkeit nıcht anders abstellen, könnte
S16 den Katholıiken cdie Erörterungber die Staats-.
form verbieten, ohneihnen deswegen posıtıv vorschreiben

:können, weiche Staatsform eingeführt werden MUSSeE,;
In ähnlicher: Weise:WAare urteilen, WENNırgendwo

dıie Katholiken 111 polhitischen en‚verschiedenen. Par-
teien angehören, die programmäßıgdıe Bechte. der.Reli-
S1I0N und der Kirche anerkennen ndvertreten;sich aber.
sonst bekämpfen, daß durchdiesen BruderzwiıstReli-
s  S&  100 un Kirche selbher schweren: Schaden leıden; wieder-

WAare die ırche 711} KEingreiten berechlist.: Ganz
allgemein IN INal , daß dıesenzufälltg SC-
miıischtenAngelegenheiten qalle JENEweltlichen Hand-=-

oder Besehäftigungen „gehören, dıe mıt einer
Sünde bemakelt sınd (omnes actus, quibus. invenıtur
t10 Dpeccatı). Sowelt sich diese Handlungen miıt. elt-

lichen Dıngen befassen, sınd i außerhalb des religıösen
Gebietes und unterstehen derKirche _keiner Weise.
Soweılt S1IC aber. mıt Sunde behafitet SIN — und
das müßte nıcht SC11I1L greifen S1IC das Gebieter
Religion über, da S1ICden Menschenan derErreichung
seı1ınes eEWISCH Zieles hindern un diese ist. eINee

als die_ nent relig1öse Angelegenheit. Insoweit: 4E
Sunde etiracC ommt,unterstehen solche Hand-
Jungen auch derKirche, zunächst allerdings NUur Ge=
wissensbereich oder foro interno,-1111 äaußeren Rechts-
hereich (m fOTOexterno) Ur dann, WENN dadurch. die
kırchliche rdnungschwer gestört wıurde:

ennenWITL Nnu 8815 verschiedenen rien VO  — D1ngen,
mıt welchen sıch cdie Politik befaßt oder wenigstensbe-
fassen kann, ist uch leicht die Antwortgegeben
auf die ra  enach - dem Verhältnis VOL Religion und



Politik. Wirkönnen diese Antwort zusammenfassen ı11 dı
ZWEIaLze

Beschäftigt sıch die Politik mıt Le1ll zeitlichen
weltlichen, irdischen, mı1t Wort, Te1npolıtischen An
gelegenheiten, 1S%Et S16 VO dereligion unabhängig.

Behandelt S16 dagegen gemischte .oderkırchen
politische Angelegenheiten: oder VATS) S1e Sar religiös
Sachen VOLihr Forum,; dannhat die Religiongarsehl
miıtPolıtik etwas schaffen un e1N Wort mitzureden
weil: sıch dann unDinge handelt, die entwede
ELINZLOundalleinoder auch ı11185  N Gebiet der Relıgion gehören

Wenn ‚also- Liberalismus, _ Sozialismus-und Kom
MUNISIMNUS verkünden, Religionhabe mıt Politik: nicht
7 Iun, ist das richtig, solange: sich CD weltlich
Dinge handelt, ıst. aber vollständig falsch, soweıt: reli
>ungemischte Angelegenheiten ı11 Betrachtkommen
nd WeNnNn IHAah VO entgegengesetzterSeite hört,; daß

5ffentlichenundpolitischen Leben eın Ireles Gebiet
gebe,dasnicht uhter der Machtder ReligionndKirche
stehe, trıfft. das Zsoweıt ;5 siıch rehgiöse:ode
gemischte ingehandelt, die Behauptung 1st. ber
aus falsch, soweıt.« sich aufrein Zeitliches oder 1
Politisches erstreckt

HIKırche und Politik
. Kennen einmaldasVerhältnis. Religion L

Polıtik,. ist damit uch das Verhältnis VON Kirche nd
Politikbestimmt;: denn die Kırche ist nıchts.anders q]
die organıslerte. christliche Religion. -

Die Kirche. ist die VOTL Christus_gestiftete relig1ösGesellschaft, welche. die Aufgabe-hat Lehre
Gebote verkünden, Gnadenmi el spenden ıun
S Anhänger - Jeıten un führen allen JeN
Dingen, welche dasGebiet des christlichen Glaubens
der christlichen. betreffen. Soweit. Isoas Gebiet
des Glaubensun derSitte reicht, weit erstrecktSIC
auch dieMachtder. Kıircheund. ist. S1e kompetent,berder.Bereich: der christlichen Glaubens-. un Sıtten
Jehre aufhört, dort1st uch die Macht un Zuständigkeitder ırche Ende

DBefaßtsichAun die Politi mıt reiın religiösen od
gemischten.Angelegenheiten, _ beschäftigt S1esich INı
Dingen, _ die entweder‚ausschlıeßlich das Gebiet _
Religion. gehörenoder auch: diesesGebiet.einschlagen,miıt Dingen 'also; welchendie irche entweder alletı
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oder auch zuständıg Ist: iniolgedessen hat dıe 'Kırche
allen dıesen Dingen einhn gewichtiges un entscheidendes
Wort mıtzureden, S Oft dıe Politik sıch mit ihnen befaßt

Behandelt dagegen dıie Poliıtik TeLIN zeitliche, elt-
Lıche, irdische, Fein politische Sachen, hat die iırche
el nichts mıtzureden, solange dıe Dinge weltliche,
KT polıtıische Dleiıben Fangen S16 abher durch irgend e1INEN
Jmstand A das Gebhiet der elıgıon P berühren,
werden. S1e€ gemischte Angelegenheıten nd dıe Kirche
kann darauf Einfluß nehmen, sSoWweıt as (Grebilet des
katholischen (Glaubens und der katholıschen Sıttenlehre
tangıert wITd.

Wer diese yaLZe ruhig überdenkt, muß S1E6 eigentlhich
al  S selbstverständlich anerkennen.

der ist nıcht <1ar und selbstverständlich, daß Te1IN

relig1öse Angelegenheiten 26 der ırche nd der Kırche
qalleın sind? Zu WE hat denn TISTUS gesagt „Du hıst
Petrus, un auft diesen Felsen wıll ıch Kırche
bauen‘“? (Mt 16, 18.) Wen hat denn TISLEUS mıt der
dendung betraut „Wıe miıich der ater gesandt HAts SO
sende ich euch“ ( JO 20, 245% e hın alle Welt.,
lehret alle Völker und taufet e un ehret S1E alles

WaSs iıch euch eiohlen habe“?halten, (Mt 28, 20.)
twa Tıberius oder Nero oder apoleon oder die modernen
Parlamentarıer * der nıcht vıelmehr Petrus und dıe
Apostel und ıhre rechtmäßigen. Nachfolger, aps nd
Bischöfe? Ihre Sache 1ST. n also,. die Kirche
und dıe kirchhehen Angelegenheiten ordnen, nıcht. aber
aCc des Staates und der taatsmänner. Gew1iß hat der
aa die Au{fgabe, dıe Rechte nd Freihei der Kırche

schützen; enn dıe Katholiken sınd auch Staatsbürger
un haben ıhre rehgıösen' Rechte Aufgabe- des Staates
ist. ber nıcht, die Rechte und Freiheiten SEINeEeTr nter-
tanen unterdrücken Oder. wegszunehmen, sondern
schutzen un 1ördern ber dıe Ordnung der TeINn reh-

g1ösen Angelegenheıten ist aCc der Kırche un der
ırche alleın; un jeder Ag oder Staatsmann und

‘Pohitiker, der sıch . 111 dıe Ordnung- relig1öser. ANR=
ggj'legenheitqg einmengt, verletLz cdie Selbständigkeit der
Kirche, oreift 11 fremde Rechte CEHS begibt sıch qut CIMn

Gebiet, auf welchem nıcht. kompetent ist
Und wıederum frage iıch Ist. nıcht <1ar un selhbst-

verständlich, daß dıe Kiıirche auch INn gemischten oder
kirchenpolitischen Angelegenheıten gehört werden: muß ?
So wahr ISt, daß der a an en JENCN Dıingen E1l
Interesse hat, cie sich ndı gemischt sınd, ehenso



wahr iSt, daß die Kirche ATn dieSeh Dinéen . eifi ehbenso
sroßes Interesse hat Man denke 1Ur dıe Ehe, Schule,
Kındererziehung, Friedhoffrage W.-. Wenn der Stadt
verlangen kann und verlangen muß, daß er 1n al diesen -
kragen schört nd SeINe echte gewahrt werden, dann -
kann uch die Kirche., miıt demselben, Ja mıt noch
höherem ARechte verlangen, daß uch S1e gehört und Inre-
FWHorderungen beachtet werden;höhere.

ist doch ihre Aufgabe die
Ebenso klar nd selbétve£ständii0h ist die Kompetenz

der Kıirche, WE sıch bloß zufällig gemischte An-gelegenheiıten handelt. Die Kirche könnte ihre Missıon,
Führerin der Gläubigen qauf dem (Gebiete des Glaubens
nd der Sıiıtten se1ln, Sar N1C erTüllen, WwWwenn ihr hıer
der Mund geschlossen wäare er so S1e vielleicht ruhıg
zusehen, wenn durch das Hintertürchen des „neutralen
Gebietes“, WE unter dem Aushängeschild VO  u Sport,Mode, Körperkultur u. w..sSıttliche Ungebundenheit undO  K  63  w  wahr i‚s£‚ dafi diré‘ Kirché anäll‘enl dies_erll Dinéen'ei£i ebefisb .  großes Interesse hat. Man _ denke nur an die Ehe, Schule,  Kindererziehung, Friedhoffrage u. s. w. Wenn der Staat  verlangen kann. und verlangen muß, daß er in all diesen _  Fragen gehört und seine Rechte gewahrt werden, dann.  kann auch .die Kirche, mit demselben, ja mit noch.  höherem Rechte verlangen, daß auch sie gehört und ihre -  Forderungen beachtet werden;  höhere.  €  ist doch ihre Aufgabe ldie‘  Ebenso klar u  n£i seibétve£ständli0h ist di\e Kompetenz -  der Kirche, wenn es sich um bloß zufällig gemischte An-  gelegenheiten handelt. Die Kirche könnte ja ihre Mission,  Führerin der Gläubigen auf dem Gebiete des Glaubens-  und der Sitten zu sein, gar nicht erfüllen, wenn ihr hier.  der Mund geschlossen wäre. Oder soll sie vielleicht ruhig  zusehen, wenn durch das Hintertürchen des „neutralen  Gebietes“, wenn unter dem Aushängeschild von Sport,  Mode, Körperkultur u. s. w. sittliche Ungebundenheit und ‘  Ausgelassenheit eingeschmuggelt werden? Soll es hier  einen sittlichen Ex-lex-Zustand geben? Nein, nur eine  pflichtvergessene Kirche könnte es unter solchen Um-  ständen über sich bringen, zu schweigen..  &  Und zum dritten Male frage ich: Ist es nic  ht : Wiéä@f ;  klar und selbstverständlich, daß die Kirche in rein welt-  lichen oder rein politischen Sachen nichts mitzureden hat ?.  Aufgabe der Kirche ist es, die Sendung Christi fortzu-  setzen. Wozu also Christus nicht gekommen-rist, dazu ist-  auch die Kirche nicht da. Nun ist aber Christus sicherlich -  nicht dazu auf Erden erschienen, um Ackerbau und Vieh-  zucht, Schusterei,. Schneiderei; Tischlerei, Gerberei ‚und  wie all die Handwerke lauten mögen, zu lehren; er ist-  ganz gewiß nicht gekommen, um uns zu zeigen, wie man  Staaten gründet, Ministerien einrichtet, Generalstäbe zu-  sammensetzt und Kriege führt, wie man Maschinen kon-  struiert, Radioanlagen baut, Straßen und Bahnen anlegt, _  mit einem Wort, Christus war nicht gesandt, um uns zu  sagen, „wie sich der Himmel dreht, sondern wie man zum _  Himmel. geht“, Infolgedessen ist auch die Kirche nicht.  dazu da und damit beauftragt, diese rein irdisehen oder  rein politischen Aufgaben zu lösen, sondern die Gläubigen  *  2  auf dem Wege zum Himmel zu führen.-Die Sorge um die  Se_e’lep‘ Qnd ihre Rett  ung, das ist die Aufgabe der Kirche.  ,  (If“ortéeiczu1’1_g folgt.;})__yAusgelassenheit eingeschmuggelt werden? Soll hier
einen sıttlichen Ex-lex-Zustand geben ? Neıln, Nnur eıne
pIlichtvergessene Kirche: könnte es unter solchen Um-
ständen ber sıch bringen, zu Schweigen.Und ZU drıtten Male frage 1C Ist nN1ıCht wieder
klar und selbstverständlich, daß die Kirche in rein welt- .
lichen oder rein politischen Sachen nıchts miıtzureden hat2.
Aufgabe der ırche ist_es, dıe Sendung Christi fortzu-
setzen. Wozu also Christus- nicht gekommen ist, AaZu iıst
auch die ırche nıcht da Nun st aber Christus sicherlich
nıcht a7zu auft Erden erschıenen, U1n Ackerhbau und Vieh-ZUC Schusterei, . Schneiderei;. Tischlerei, Gerberei undW1e a H4 die Handwerke lauten mögen, zu lehren; er ist
Danz gew1ß N1IC gekommen, un unSs ZUu zeigen, WwIe
Staaten gründet, Mıinisterien einrichtet, Generalstähe ZU-
sammensetzt un Kriege führt, WIe INan Maschinen kon-
strulert, AHadıioanlagen baut, Straßen un Bahnen anlegt,mıt einem Wort, Christus War nıcht gesandt, uUuNs ZU
o  9 „„Wl1e sich der Himmel dreht, sondern W1e€e man zumHımmel geht- Infolgedessen ist auch die Kırche N1IC
azu da und amı beauftragt, diese rein irdisehen oder
rein politischen Aufgaben zu lösen, sondern dıe GläubigenO  K  63  w  wahr i‚s£‚ dafi diré‘ Kirché anäll‘enl dies_erll Dinéen'ei£i ebefisb .  großes Interesse hat. Man _ denke nur an die Ehe, Schule,  Kindererziehung, Friedhoffrage u. s. w. Wenn der Staat  verlangen kann. und verlangen muß, daß er in all diesen _  Fragen gehört und seine Rechte gewahrt werden, dann.  kann auch .die Kirche, mit demselben, ja mit noch.  höherem Rechte verlangen, daß auch sie gehört und ihre -  Forderungen beachtet werden;  höhere.  €  ist doch ihre Aufgabe ldie‘  Ebenso klar u  n£i seibétve£ständli0h ist di\e Kompetenz -  der Kirche, wenn es sich um bloß zufällig gemischte An-  gelegenheiten handelt. Die Kirche könnte ja ihre Mission,  Führerin der Gläubigen auf dem Gebiete des Glaubens-  und der Sitten zu sein, gar nicht erfüllen, wenn ihr hier.  der Mund geschlossen wäre. Oder soll sie vielleicht ruhig  zusehen, wenn durch das Hintertürchen des „neutralen  Gebietes“, wenn unter dem Aushängeschild von Sport,  Mode, Körperkultur u. s. w. sittliche Ungebundenheit und ‘  Ausgelassenheit eingeschmuggelt werden? Soll es hier  einen sittlichen Ex-lex-Zustand geben? Nein, nur eine  pflichtvergessene Kirche könnte es unter solchen Um-  ständen über sich bringen, zu schweigen..  &  Und zum dritten Male frage ich: Ist es nic  ht : Wiéä@f ;  klar und selbstverständlich, daß die Kirche in rein welt-  lichen oder rein politischen Sachen nichts mitzureden hat ?.  Aufgabe der Kirche ist es, die Sendung Christi fortzu-  setzen. Wozu also Christus nicht gekommen-rist, dazu ist-  auch die Kirche nicht da. Nun ist aber Christus sicherlich -  nicht dazu auf Erden erschienen, um Ackerbau und Vieh-  zucht, Schusterei,. Schneiderei; Tischlerei, Gerberei ‚und  wie all die Handwerke lauten mögen, zu lehren; er ist-  ganz gewiß nicht gekommen, um uns zu zeigen, wie man  Staaten gründet, Ministerien einrichtet, Generalstäbe zu-  sammensetzt und Kriege führt, wie man Maschinen kon-  struiert, Radioanlagen baut, Straßen und Bahnen anlegt, _  mit einem Wort, Christus war nicht gesandt, um uns zu  sagen, „wie sich der Himmel dreht, sondern wie man zum _  Himmel. geht“, Infolgedessen ist auch die Kirche nicht.  dazu da und damit beauftragt, diese rein irdisehen oder  rein politischen Aufgaben zu lösen, sondern die Gläubigen  *  2  auf dem Wege zum Himmel zu führen.-Die Sorge um die  Se_e’lep‘ Qnd ihre Rett  ung, das ist die Aufgabe der Kirche.  ,  (If“ortéeiczu1’1_g folgt.;})__ye
aqauf dem Wege zum Hımmel ühren.-Die orge dıe
Se_e'lep‘ und iıhre ettung, das ist _ die Aufgabe der Kirche.

(Ifort5etzupg L olgt.;) .


